

VATERSCHAFTSTEST – waS ist ZU Beachten?

VATERSCHAFTSTEST

Das Bundesverfassungsgericht hat am 13.Februar 2007 entschieden: Heimliche Vaterschaftstests dürfen im Gerichtsverfahren nicht verwertet werden. Dennoch sollen zweifelnde Väter zukünftig einfacher Gewissheit bekommen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 13.02.2007 entschieden, dass es rechtswidrig ist, mit Hilfe heimlich entnommener Genmaterialien, die Vaterschaft durch einen Test zu beweisen. In dem vom Bundesverfassungsgericht durchgeführten Verfahren stehen sich zwei grundgesetzlich geschützte Rechte gegenüber: 
1. Das Recht des Kindes auf informelle Selbstbestimmung, das meist von der sorgeberechtigten Mutter wahrgenommen wird. 
2. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Vaters auf Kenntnis der Abstammung und Verwirklichung dieses Rechts.

Bei Abwägung dieser beiden Rechte überwiegt nach Ansicht einiger Amts- und Oberlandesgerichte, des Bundesgerichtshofes und jetzt auch des Bundesverfassungsgerichts, das Recht des Kindes auf informelle Selbstbestimmung. Konsequenz dessen ist, dass heimliche Tests weiterhin keine rechtliche Beweiskraft haben.

Jedoch benachteiligt die aktuelle Gesetzeslage die Väter sehr stark, so dass bis 31.03.2008 vom Gesetzgeber eine neue Regelung erarbeitet werden muss, die die  Rechte von Männern auf Feststellung der Vaterschaft stärken soll. Dafür muss der Gesetzgeber ein geeignetes Verfahren entwickeln, das nur die Feststellung der Vaterschaft beinhaltet. Es werden keine hohen Anforderungen an dieses Verfahren gestellt. Es soll vielmehr ausreichen, dass der Mann an seiner Vaterschaft zweifelt. 
Bisher war es möglich mit Einwilligung des Kindes einen Vaterschaftstest durchführen zu lassen und dadurch Kenntnis über die Abstammung zu erlangen. Erforderlich ist allerdings die Zustimmung des Kindes. Des Weiteren mussten die Männer konkrete Umstände benennen, warum sie nicht der Erzeuger des Kindes sind. Dies war nur schwierig zu beweisen. Außerdem ist es momentan nur möglich im Vaterschaftsanfechtungsverfahren die Vaterschaft komplett anzufechten, was zur Konsequenz hat, dass jegliche rechtliche Beziehung zum Kind verloren geht. Dies kann ggf. auch das gute Verhältnis zwischen Vater und Kind zerstören, was unter Umständen gar nicht gewollt ist. Das neue Verfahren soll dies ändern. Der Vater soll „juristischer“ Vater bleiben können. 
Wie der Gesetzgeber seiner Verpflichtung zur Bereitstellung eines Verfahrens allein auf Feststellung der Vaterschaft nachkommt, liegt in seiner Gestaltungsfreiheit. Allerdings soll er Sorge dafür tragen, dass im Vaterschaftsanfechtungsverfahren das verfassungsrechtlich geschützte Interesse des Kindes, gegebenenfalls seine rechtliche und soziale familiäre Zuordnung zu behalten, auch weiterhin Berücksichtigung findet. So kann er sicherstellen, dass die Kenntnis des rechtlichen Vaters, nicht biologischer Vater zu sein, im Anfechtungsverfahren in bestimmten Fällen nicht sogleich zur Beendigung der rechtlichen Vaterschaft führt.
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